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Beerdigungen
Rée-Bonomo, Irène Maria

von Meilen ZH + Zürich ZH, 
wohnhaft gewesen in Mei-
len, Plattenstrasse 62/W212. 
Geboren am 1. Mai 1942, 
gestorben am 24. November 
2022. Die Abdankung findet 
am Dienstag, 13. Dezember 
2022, 14.00 Uhr in der kath. 
Kirche Männedorf statt.

Bötschi, Albert Paul

von Kradolf-Schönenberg 
TG + Schönholzerswilen TG, 
wohnhaft gewesen in Mei-
len, Bruechstrasse 175. Ge-
boren am 27. März 1933, 
gestorben am 26. November 
2022. 

Schwaller, Adrian

von Oberdorf SO, wohnhaft 
gewesen in Meilen, Humri-
genstrasse 27. Geboren am 
31. Dezember 1959, gestor-
ben am 27. November 2022. 

Aebi-Egli, Margrith

von Heimiswil BE, wohnhaft 
gewesen in Meilen, Feldgüet-
liweg 71. Geboren am 23. 
März 1941, gestorben am 
29. November 2022. Die Ab-
dankung findet am Diens-
tag, 13. Dezember 2022, 
14.15 Uhr in der ref. Kirche 
Meilen statt.
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Beschlüsse und Protokoll der 
Gemeindeversammlung  
vom 5. Dezember 2022
Die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2022 hat folgende 
Beschlüsse gefasst:

1. Kommunale Nutzungsplanung. Revision Privater  
Gestaltungsplan Werkheim Stöckenweid. Festsetzung. 

2. Umbau und Nutzungsänderung der Liegenschaft  
Im Veltlin 34 zugunsten Schülerclub FEE. Genehmigung. 

3. Genehmigung des Budgets 2023 und Festsetzung 
des Steuerfusses auf 79%.

Das Protokoll liegt ab Donnerstag, 15. Dezember 2022, im  
Gemeindehaus, Zentrale Dienste (Ebene 4), zur Einsicht auf.

Gegen diesen Beschluss kann beim Bezirksrat Meilen, Postfach, 
8706 Meilen, schriftlich Rekurs erhoben werden wegen Ver-
letzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert  
5 Tagen und im Übrigen innert 30 Tagen (vgl. §§ 19 ff. Verwal-
tungsrechtspflegegesetz). Die Kosten des Verfahrens hat die 
unterliegende Partei zu tragen. Die Rekursschrift muss einen  
Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochte-
ne Entscheid ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die  
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich bei-
zulegen.

Gemeinderat Meilen
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Erteilung Gemeinde-Bürgerrecht
Gemäss § 20 Abs. 1 der kantonalen Bürgerrechtsverordnung 
(KBüV) sind die Einbürgerungsentscheide der Gemeinde in den 
amtlichen Publikationsorganen der Gemeinde zu veröffentli-
chen.

Die Bürgerrechtsbehörde Meilen hat an ihrer Sitzung vom 30. 
November 2022 folgende Aufnahmen in das Gemeindebürger-
recht von Meilen beschlossen:

Aufnahme von Schweizern:
• Herr Werner Bolleter, geboren 1945, bisheriger Bürger von 

Zürich ZH
• Herr Diego Calcagnini, geboren 1988, bisheriger Bürger von 

Bonaduz GR
• Herr Daniel Grünig, geboren 1966, bisheriger Bürger von Bur-

gistein BE
• Herr Hans-Peter Wüest, geboren 1961, bisheriger Bürger von 

Grosswangen LU und Reiden LU, sowie Frau Pascale Wüest-
Schneider, geboren 1961, bisherige Bürgerin von Grosswan-
gen LU, Reiden LU und Oberdorf BL

Aufnahme von Ausländern:
• Herr Stephen Ferrari, geboren 1963, Staatsangehöriger von 

den Vereinigten Staaten von Amerika, und Frau Heike Bischoff- 
Ferrari, geboren 1967, Staatsangehörige von Deutschland und 
der Sohn, Maximo Ferrari, geboren 2005, Staatsangehöriger 
von Deutschland

• Frau Elena Makhon, geboren 1958, Staatsangehörige von 
Russland

• Herr Wojciech Olchawa, geboren 1984, und Frau Anna Olchawa, 
geboren 1984, sowie die Kinder Alina Olchawa, geboren 2012, 
und Robert Olchawa, geboren 2014, alle Staatsangehörige 
von Polen

• Herr Stanislas Revel, geboren 2004, Staatsangehöriger von 
Frankreich

• Herr Mario Schmid, geboren 1970, Staatsangehöriger von 
Deutschland

Bürgerrechtsbehörde Meilen
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Der Ausgabe dieses Meilener An-
zeigers liegt der Abfallkalender für 
das Jahr 2023 bei. Er bringt zahl-
reiche Neuerungen. Unter anderem 
werden ein 10-Liter-Gebührensack 
sowie eine Jahresmarke für Grün-
gutcontainer eingeführt.
Auf vielfachen Wunsch aus der 
Bevölkerung wird neu ein Gebüh-
rensack für Kehricht von zehn Li-
tern angeboten. Als Geschenk wird 
zusammen mit dem Abfallkalen-
der 2023 jedem Haushalt in Meilen 
ein solcher 10-Liter-Sack zuge-
stellt. Die Einführung dieses Ge-
bührensacks nimmt zwei Bedürf-
nisse auf: Einerseits denjenigen 
von Single-Haushalten, die wenig 
Abfall zu entsorgen haben und an-
dererseits denjenigen von Haushal-
ten, die wenig Kehricht produzie-
ren. Auf diese Weise können 
Gebühren eingespart werden. Die 
Säcke von 17, 35, 60 und 110 Li-
tern bleiben bestehen.

Einsatz von Containern
Neu können Liegenschaftseigentü-
merinnen und -eigentümer ver-
pflichtet werden, ihren Mieterin-
nen und Mietern Container für die 
Sammlung von Hauskehricht und 
Grüngut zur Verfügung zu stellen. 
Die Abrechnung der Grundgebüh-
ren für die Abfallentsorgung erfolgt 
in der Nebenkostenabrechnung. 
Die Gemeinde regelt den Einsatz 
von sogenannten Unterflurcontai-
nern (UFC) zur Entsorgung von 
Kehrichtsäcken.

Unverändertes Gebührenmodell
Das heutige Gebührenmodell 
bleibt unverändert. Es setzt sich 
aus einer Grundgebühr und men-
genabhängigen Gebühren zusam-
men. Die pauschale Grundgebühr 
von Fr. 40.– wird von den Liegen-
schaftseigentümerinnen und -ei-
gentümern via Nebenkostenab-
rechnung auf die Mieterinnen und 

Mieter überwälzt. Die Sackgebühr 
wird massvoll erhöht und beträgt 
zum Beispiel für einen 35-Liter-
Sack neu Fr. 2.–. Die Erhöhung 
wird nötig, weil Gebühren kosten-
deckend sein müssen und der Sal-
do des Spezialfinanzierungskontos 
ins Minus fallen würde.

Grüngutgebühren nach Menge
Die Grüngutgebühren werden eben-
falls nach Menge erhoben. Es gibt 
Grüngutmarken (pro Leerung) und 
neu eine «Grüngutcontainer-Jahres-
marke». Die Leerung eines Contai-
ners bis 140 Liter kostet Fr. 5.–, eine 
Jahresmarke Fr. 130.–. Mit der Grün-
gutabfuhr können Grünabfälle aus 
dem Garten sowie Rüstabfälle und 
Essensreste aus der Küche entsorgt 
werden. Die separate Entsorgung der 
Grünabfälle ist günstiger als deren 
Entsorgung mit dem Hauskehricht. 
Die Grüngutgebühren decken einen 
grossen Anteil der Kosten für die 

Sammlung, den Transport und die 
Verwertung in der Vergärungsanla-
ge.

Elektrische Sammelfahrzeuge
Seit Oktober 2022 werden die Ab-
fälle nur noch mit elektrischen 
Fahrzeugen eingesammelt. Sollte 
einmal ein Elektrofahrzeug in Re-
paratur sein oder die Abfallmenge 
für die Elektro-Sammelfahrzeuge 
zu gross sein, wird punktuell ein 
Fahrzeug mit Dieselbetrieb einge-
setzt.

Abfallkalender mit vielen  
Informationen
Der beiliegende Abfallkalender 2023 
bietet sämtliche Informationen zum 
Abfallwesen in Meilen. 
Für weitere Auskünfte und Beratun-
gen steht die Tiefbauabteilung Mei-
len gerne zur Verfügung, Telefon 
044 925 93 22 oder Mail abfall@ 
meilen.ch.

Meilemer Abfallkalender 2023  
mit Neuerungen

Besuchen Sie uns auf Instagram und Facebook 
/meileneranzeiger

Meilener Anzeiger AG 
Bahnhofstrasse 28 
Postfach 828 · 8706 Meilen 
Telefon 044 923 88 33 
info@meileneranzeiger.ch 
www.meileneranzeiger.ch 

Amtliches, obligatorisches Publikations
organ der Gemeinde Meilen

77. Jahrgang

«Bote am Zürichsee»,  
1863 – 1867,

«Volksblatt des Bezirks Meilen»,  
1869 / 71 – 1944

Erscheint einmal pro Woche und wird  
am Freitag durch die Post den Meilener 
Haushalten zugestellt.

Auflage: 8400 Exemplare

Abonnementspreise für Meilen: 
Fr. 100.– pro Jahr 
Fr. 120.– auswärts

Fr. 1.18 / mmSpalte
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